
FraNKFurter allgeMeiNe ZeituNg

Immobilien

Freitag, 21.  Juli 2023 ·  Nr.  167 ·  Seite 21

ten eine ergänzende Mieterhöhung er-
klärt. landgericht Berlin, Beschluss 
vom 20. März 2023. az. 64 S 116/22.

Sergia Antipa, MM., ist Rechtsanwältin 
der Kanzlei Bethge in  Hannover.

Untermieter hat keinen 
Anspruch auf Wasser 
ein untermieter kann vom Hauptver-
mieter der Mietwohnung keine Versor-
gung mit Wasser verlangen. es bestehen 
weder vertragliche Beziehungen zum 
Hauptvermieter, noch ist die Wasserver-
sorgung vom zivilrechtlich geschützten 
Besitz des untermieters erfasst. Hier 
hatte ein Vermieter die Wasserversor-
gung seiner Mietwohnung eingestellt, 
die von einem untermieter genutzt wur-
de. Dieser verlangte daraufhin erfolglos 
die Wiederaufnahme der Versorgung. 
Die einstellung von Versorgungsleistun-
gen beeinträchtige weder den Zugriff 
des untermieters auf die Mietsache, 
noch schränke sie die sich aus dem blo-
ßen Besitz ergebende Nutzungsmöglich-
keit ein, entschied das gericht und wies 
die Beschwerde  zurück. Oberlandesge-
richt Brandenburg, Beschluss vom 16. 
Mai 2023. az. 3 W 31/23.

Verwalter darf nicht 
unbegrenzt entscheiden 
Die Mitglieder einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (Weg) können die 
rechte des Verwalters durch Beschluss 
erweitern. ein Beschluss, durch den der 
Verwalter ermächtigt wird, Verträge mit 
unbeschränkter Summe und undefinier-
tem gegenstand im Namen der Weg 
abzuschließen, ist jedoch unwirksam. 
geklagt hatten mehrere eigentümer 
gegen einen Beschluss der Weg, der 
dem Verwalter nach abstimmung mit 
dem Beirat eine entsprechende Befugnis 
einräumte – mit erfolg. Der Beschluss 
gehe zu weit, da er dem grundsatz, wo-
nach die Verwaltung des gemeinschaft-
lichen eigentums primär der Weg ob-
liegt, widerspreche, so das gericht, das 
den Beschluss für unwirksam befand. 
amtsgericht Charlottenburg, urteil vom 
12. Mai 2023. az. 73 C 62/22.

Veronika thormann ist Rechtsanwältin 
der Kanzlei Bethge in Hannover.

Bestandsschutz entfällt 
nach Abrissarbeiten
ist für ein rechtswidriges Vorhaben eine 
Baugenehmigung erteilt worden, kann 
sich der Bauherr grundsätzlich auf Be-
standsschutz berufen. Maßgeblich ist 
der konkrete genehmigungsinhalt. ent-
spricht ein gebäude infolge von abriss-
arbeiten nicht mehr dem ursprünglich 
genehmigten Zustand, fällt der Be-
standsschutz weg. Hier war die erneue-
rung eines Dachstuhls genehmigt wor-
den. im anschluss ließ der Bauherr 
zahlreiche Wände des gebäudes abrei-
ßen. Die Bauaufsichtsbehörde untersag-
te ihm die arbeiten –  zu recht: Weder 
seien diese von der neuen genehmigung 
gedeckt, noch könne er sich auf Be-
standsschutz berufen, so das gericht. 
als Folge der abrissarbeiten weiche das 
vorhandene gebäude in der Bausub -
stanz zu sehr vom ursprünglich geneh-
migten Zustand ab. Oberverwaltungsge-
richt Niedersachsen, Beschluss vom 24. 
März 2023. az. 1 Me 11/23.

Miete kann erst nach 
der Modernisierung steigen 
Der Vermieter von Wohnraum kann 
eine Mieterhöhung aufgrund von Mo-
dernisierungsmaßnahmen erst dann 
wirksam erklären, wenn diese abge-
schlossen sind. ist dies noch nicht der 
Fall, ist die verfrüht abgegebene erhö-
hungserklärung formell unwirksam. ein 
Vermieter hatte die Mieterhöhung we-
gen Dämmungs- und Sanierungsarbei-
ten erklärt, obwohl diese noch nicht ab-
geschlossen waren. auf die Klage des 
Mieters befand das gericht die Miet-
erhöhung für unwirksam, da dem Ver-
mieter die gesamtkosten bei abgabe 
der erklärung noch nicht bekannt wa-
ren. Der Vermieter könne die Mieterhö-
hung auch nicht dadurch heilen, dass er 
wegen der späteren abgerechneten Kos-

| Rechteck |G roß war die Freude und Zu-
versicht des architekten. er 
erfuhr von der  anfrage eines 
seiner ständigen auftragge-
ber, es sei beabsichtigt, eine 

sich lediglich auf leistungen aus der Zielfin-
dungsphase, wenn der Bauherr nach Been-
digung selbiger den Vertrag beendet.

Das interesse des architekten bedeu-
tet: Die Planerseite bekommt ein gesetz-
liches Handwerkszeug, um den Bauherrn 
zügig zu einem Vertragsschluss  mit be-
grenztem risiko  anzuhalten. Ob jedoch 
der Vollarchitektenvertrag tatsächlich zur 
umsetzung gelangt, bleibt bis zur Been-
digung der Zielfindungsphase für den 
architekten unklar. Bei objektiver Be-
wertung ist dies bekannt. Darauf  sollte 
sich der Planer mit Mitarbeiterbindungen 
und anderen Maßnahmen einstellen. 

Der architekt erreicht Handlungssi-
cherheit, wenn dieser die Zielfindungspha-
se beherrscht, Plangrundlagen erarbeitet 
und dem auftraggeber eine Kostenein -
schätzung überreicht, mit der Maßgabe, 
sich – so sieht es das gesetz vor – binnen 
zwei Wochen zu erklären, ob er sein Son-
derkündigungsrecht ausüben wolle oder 
nicht. Nutzt der auftraggeber nicht das 
Sonderkündigungsrecht,  setzt sich die ge-
troffene Vereinbarung fort. Kündigt der 
auftraggeber, ist damit das ende besiegelt. 
Dann stehen dem architekten Honoraran-
sprüche bis zum Zeitpunkt dieser leis-
tungserbringung zu – mehr jedoch nicht.

Die Wortkreation „Zielfindungsphase“ 
erfährt nur fragmentarisch eine ausle-
gungsstütze im gesetz. Von einer solchen 
soll dann auszugehen sein, wenn wesentli-
che Planungs- und Überwachungsziele 
noch nicht vereinbart sind. um diese Ziele 
zu erreichen, soll der unternehmer Pla-
nungsgrundlagen mit einer Kostenein-
schätzung für das beabsichtigte Vorhaben 
vorlegen. Was jedoch ist darunter konkret 
zu verstehen?

treffen im Bewusstsein dieser gesetzli-
chen regelung beide Seiten klarstellende 
regelungen im Vertrag, ist dies konflikt-
vermeidend. Die Zielfindungsphase wird 
vertragsrechtlich mithin definiert – damit 
ebenfalls deren inhaltliche ausgestaltung 
und besonders auch die Beendigung dieser 
Phase. Dass hierbei der Verbraucher-Bau-
herr noch besonders aufklärungsbedürftig 
ist, was die Planerseite zu beachten hat, 
hat der gesetzgeber hervorgehoben.

Doch die Praxisrealität zeigt, dass sich 
die Vertragsparteien hierüber keine 
 tiefgreifenderen gedanken machen. Die 
Verträge erfahren kaum derartige  Kon -
kretisierungen. Damit beginnt eine riskan-
te Vertragauslegungsachterbahnfahrt. 

Der Autor ist Rechtsanwalt und Gründungs-
partner der Sozietät SK-Rechtsanwälte in 
Hamburg sowie Professor für privates Baurecht 
an der Hafen-City-Universität Hamburg (HCU).

Die gute Nachricht für die immobilien-
wirtschaft: Vom technologischen Fort-
schritt durch Künstliche intelligenz (Ki) 
können alle profitieren – vom großen 
Projektentwickler bis zum regionalen 
Maklerbüro. Die schlechte: Wir können 
uns nicht zurücklehnen und den Compu-
ter die ganze arbeit machen lassen. 

Doch warum reden wir seit einigen 
Wochen von nichts anderem mehr als 
Künstlicher intelligenz, obwohl die 
technik dahinter teilweise schon seit 
Jahrzehnten im einsatz ist?  Der größte 
unterschied, den Open ai mit seiner 
anwen dung von ChatgPt und dem 
Nachfolge modell gPt-4 macht, ist die 
Nutzer freundlichkeit – und das Marke-
ting, wel ches das thema in die breite 
Masse getra gen hat. Darüber hinaus ist 
der techno logische Sprung in Sachen 
Sprachver arbeitung und Datenanalyse 
beachtlich. Dass Menschen mit dem 
Programm arbeiten wollen und die 
technologie für jeden verfügbar ist, ist 
jedoch der weit wichtigere Fortschritt. 
Das zeigt die erfahrung aus vielen ge-
scheiterten Digitalisierungsprojekten in 
der Branche.

Wie konkret kann die immobilienwelt 
von Künstlicher intelligenz profitieren? 
Die wichtigste Zutat ist der Wille zu inno-
vation. Denn ohne menschliche Motiva-
tion, kann selbst Ki keine Probleme lösen. 
geschäftsführer, Vermögensver walter, 
Hausverwalter, Makler und Di gital -
manager müssen lust haben, sich mit der 
technologie auseinanderzusetzen. So las-
sen sich neue ideen für eine scheinbar an-
gestaubte Branche entwickeln.

Die immobilienbranche ist sehr doku-
menten-lastig. Das hat viele wiederkeh-
rende, manuelle Prozesse zur Folge. 
ChatgPt ermöglicht es, mit dem Doku-
mentenbestand zu ‚chatten‘ und ihn mit 
gezielten Fragen zu durchsuchen. Ki 
kann helfen, automatisch informatio-
nen aus Dokumenten wie Mietverträ-
gen, gutachten und Kreditunterlagen zu 
extrahieren und miteinander zu vernet-
zen. ein Quantensprung im Vergleich zu 
der in der Kreditwirtschaft gängigen 
Dunkelverarbeitung. Durch regulatorik 

wie  den eSg-Kriterien für umwelt, So-
ziales und gute unternehmensführung 
oder auch  dem gebäudeenergiegesetz 
(geg)  und höheren Kreditanforderun-
gen steigt zudem der Bedarf an verbind-
licher – und nicht selten schneller – aus-
kunftsfähigkeit. Ki kann sich als interne 
auskunftszentrale für immobilienunter-
nehmen etablieren, Plausibilitätsprü-
fung vorausgesetzt. Mit fortschreiten-
dem Wissen kann sie auch 
Standarddokumente wie Mietverträge 
selbst generieren. unternehmen, die 
schon früh auf Datenverfügbarkeit ge-
setzt haben, sind deutlich im Vorteil.

es gibt viele Möglichkeiten, die ent-
wicklung eines immobilienmarktes zu 
prognostizieren: Welche unternehmen 
wandern zu oder ab? Welche Klimamo-
delle sind relevant? Welche politischen 
regulierungen haben einfluss auf die 
Preisentwicklung? große unternehmen 
waren bisher deutlich im Vorteil. 
ChatgPt basiert auf global verfügbarem 
Wissen, was jeder nutzen kann. es simu-
liert komplexe Szenarien und sagt mögli-
che ergebnisse vorher, um bei strategi-
schen entscheidungen zu helfen. Künst -
liche intelligenz wird zum virtuellen 
Sparringspartner des Vermögensverwal-
ters. Mit ihrer Hilfe werden investitions-
möglichkeiten aufgedeckt, die andere 
übersehen. Für investitionen und trans-
aktionen können Mitarbeiter ihre Kauf-
kriterien als Fragen an ChatgPt formu-
lieren und nahezu in echtzeit mit 
eingehenden angeboten abgleichen und 
nach Potential kategorisieren. auch klei-
nere unternehmen erhalten damit die 
Chance, mit den großen Spielern der 
Branche mitzuhalten oder  neue ge-
schäftsfelder für sich zu entdecken. 
Künstliche intelligenz hat das Potential 
den Markt neu zu sortieren.

algorithmen vergleichen Datenpunk-
te in verschiedenen Dokumenten und er-
kennen unstimmigkeiten oder unge-
nauigkeiten. Bei der manuellen Daten -
eingabe gibt es viel raum für Fehler. 
Schlüsselwerte aus Dokumenten wie 
Mietverträge und Zustandsbewertungen 
werden extrahiert und verglichen, um 

Probleme wie nicht übereinstimmende 
Werte oder unterschiedliche adressen in 
den einzelnen Dokumenten zu finden. 
unstimmigkeiten werden zur Nachver-
folgung gekennzeichnet, wodurch das 
risiko von Betrug oder Verzögerungen 
im Kreditgenehmigungsverfahren ver-
ringert wird. Während einer transaktion 
können investoren außerdem in echtzeit 
Fragen  stellen. antworten müssen ledig-
lich auf Plausibilität geprüft werden. ein 
mehrere Monate dauernder Prozess wird 
somit auf wenige tage komprimiert. 
Dies hat einfluss auf die geschäftsmo-
delle beratender Dienstleistungsunter-
nehmen.

Künstliche intelligenz ist in der lage, 
manipulierte Bilder und irreführende Be-
schreibungen leichter zu erstellen denn 
je. Die technik ist gleichzeitig Problem 
und lösung. Denn Bildverarbeitungsal-
gorithmen erkennen unstimmigkeiten in 
den inseraten, identifizieren anzeichen 
von Bildmanipu lationen. auch beim ein-
halten von Compliance-richtlinien un -
ter stützt Ki und gleicht Prozesse und Do-
kumente auf mögliche unstimmigkeiten 
automatisch ab.

Der Fachkräftemangel bedroht die im-
mobilienbranche. um die Folgen von Mit-
arbeiterfluktuation abzumildern, müssen 
unternehmen auf historisches und indivi-
duelles Wissen zugreifen können. Kollek-
tives Wissen, das bisher über viele Mit-
arbeitende, externe Partner und Systeme 
verteilt war, wird mit Hilfe von Ki und di-
gitalem Dokumentenmanagement zen -
tralisiert und verfügbar gemacht. abruf-
bar sollte es durch einfache Frage -
stellungen sein. Das beschleunigt die 
einarbeitung neuer Mitarbeiter. Zudem 
wird Quereinsteigern der Sprung in die 
immobilienbranche erleichtert, weil neue 
Fähigkeiten gefragt sind.

Welche Möglichkeiten die immobilien-
branche letztlich nutzt, hängt vor allem 
daran, wie groß der Wille zur erneuerung 
ist. Wir können entweder in einer neuen 
Welt aufwachen oder diese mitgestalten.

Der Autor ist Gründer und Geschäftsführer 
des Unternehmens Docunite.

Künstliche Intelligenz kann angreifen
Wie die Digitalisierung der immobilienbranche noch zu retten ist / Von Patrick Penn
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Schon vor einem richtigen Vertrag  tauschen sich 
Planer und Bauherrn eng  über Bauvorhaben aus. 
Die abrechnung darüber führt schnell zum Streit. 

Dabei regelt das die Zielfindungsphase.
Von Friedrich-Karl Scholtissek, Hamburg

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom


